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BETREFF
 Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

BEZUG
 Ihre Anfrage vom 24.08.2006 [Vorgangsnummer 2006082440406 ] bezüglich Visaerteilung in Ankara 

  
�  
�  

Sehr geehrter Herr Demirkaya, 

per Kontaktformular des Auswärtigen Amtes baten Sie am 24.08.2006 um Auskunft über 

„Handlungsanweisungen für den Entscheidungsprozess über die Erteilung eines Visums für 

die Einreise in die EU/Deutschland von Staatsbürgern des Landes Türkei in der Botschaft 

Ankara“. 

 

Die begehrte Information können Sie sich in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen 

Quellen beschaffen (§ 9 Abs. 3 IFG): 

Die gewünschten Auskünfte nach dem Aufenthaltsgesetz und den ergänzenden Verordnungen 

hierzu wurden im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und sind auf der Homepage des 

Bundestages einsehbar (http://www.bundestag.de/bic/index.html) oder können beim 

Bundesanzeiger bestellt werden (http://www.bundesanzeiger.de). 

Ergänzende Hinweise hinsichtlich der Erfordernisse für die verschiedenen Arten von Visa für 

türkische Staatsangehörige sind auf der Homepage der Botschaft Ankara 

(www.anka.diplo.de) eingestellten Merkblättern sowohl in deutscher als auch in türkischer 

Sprache zu entnehmen. 

 

Dieser Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

elektronisch gez. 

Wokalek 

Arbeitsstab Informationsfreiheitsgesetz 

_
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Auswärtigen Amt, 
Arbeitsstab Informationsfreiheit (AS-IFG), Werderscher Markt 1, 10117 Berlin, einzulegen. 
Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, so gilt die Frist nur als gewahrt, wenn der 
Widerspruch vor Ablauf der Frist beim Auswärtigen Amt eingegangen ist. 

 

 


